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1. Frühzeitige Beteiligung der gemeindlichen Dienststellen  
 

Die frühzeitige Beteiligung der gemeindlichen Dienststellen fand vom 08.04.2025 bis einschließlich 14.05.2025 statt. Es wurden 11 
Dienststellen, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Vorentwurf gehört und um Stellungnahme gebe-
ten. 
 

1.1) Folgende Dienststellen haben sich zur Planung nicht geäußert:  
 

Behörde / TÖB  

Amt 01 – Stabstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmanagement 
Amt 10 – Sachgebiet 104 Rechtliches und Vergabe 
Amt 32 – Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Personal 
Amt 32 – Sachgebiet 320 Ordnungswesen 
Amt 60 – Sachgebiet 601 Klimaschutz 
Amt 60 – Sachgebiet 604 Bauordnung 
Amt 81 – Städtische Wasser- und Fernwärmeversorgung Schwandorf 

 
1.2) Folgende Dienststellen haben in ihrer Stellungnahme ihre Zustimmung zur vorgelegten Planung erklärt: 
 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

   
 

 1.3) Folgende Dienststellen haben Hinweise, Anregungen oder Einwendungen in ihrer Stellungnahme vorgetragen: 
 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Amt 20 – Sachgebiet 201 Herstellungsbeiträge 07.04.2025 07.04.2025 
Amt 60 – Sachgebiet 605 Tiefbau 17.04.2025 17.04.2025 
Amt 60 – Sachgebiet 602 Fachstelle vorbeugender Brandschutz 12.05.2025 12.05.2025 
Amt 20 – Sachgebiet 201 Erschließungswesen 14.05.2025 14.05.2025 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Amtes 20 – 
Sachgebiet 201 Herstellungsbeiträge vom 07.04.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

Abwägungsempfehlung:  
Der Hinweis des Amtes 20 – Sachgebiet 201 Herstellungsbeträge dient zur Kennt-
nisnahme. Die Flächennutzungsplanänderung löst keine beitragsrelevanten Tatbe-
stände aus.  
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt den Hinweis des 
Amtes 20 – Sachgebiet 201 Herstellungsbeträge zur Kenntnis.  
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des  
Amtes 60 Sachgebiet 605 Tiefbau vom 17.04.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise des Amtes 60 – Sachgebiet 605 Tiefbau dienen zur Kenntnis. 
 
zu 1. a) Abwasserentsorgung: 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet noch nicht an eine Abwasserbe-
handlungsanlage angeschossen ist. Für die Gewährleistung einer ordnungsgemä-
ßen Schmutzwasserbehandlung sei der Anschluss des Plangebietes an die Orts-
kanalisation von Klardorf erforderlich sowie folglich dafür eine 1.500 m lange 
Schmutzwasserdruckleitung und eine Pumpstation. Je nachdem welche produkti-
onsspezifischen Abwässer anfallen, wird auf eine eventuell erforderliche Vorbe-
handlung des Abwassers hingewiesen. 
 
zu 1. b) Oberflächenwasser 
Es wird darauf hingewiesen, dass das anfallende Oberflächenwasser nach Mög-
lichkeit vor Ort zu versickern oder in den angrenzenden Irlsee einzuleiten sei und 
aufgrund der Größe der Flächen vermutlich ein wasserrechtliches Genehmigungs-
verfahren notwendig sei. 
 
zu 2. Straßenerschließung 
Es wird angemerkt, dass das Plangebiet über eine asphaltierte Straße erschlossen 
ist, deren Breite ca. 4,50 – 5,00 m beträgt, und dass der Bereich zwischen Klardorf 
und dem Plewa-Gelände Straßenschäden und Verdrückungen aufweist. Es wird 
entsprechend darauf hingewiesen, dass eine Straßenverbreiterung bzw. eine Ver-
stärkung des Straßenaufbaus je nach Höhe des Schwerverkehrs bzw. der Ver-
kehrsbelastung notwendig werden könnte. 
 
Regelungen zur Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten sowie projekt-
bezogene Regelungen werden innerhalb des Durchführungsvertrages nach  
§ 12 Abs. 1 BauGB vereinbart und dem Planungs- und Umweltausschuss vor dem 
Satzungsbeschluss zur Billigung vorgelegt. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise 
des Amtes 60 – Sachgebiet 605 Tiefbau zur Kenntnis. 
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 



30. Änderung des Flächennutzungsplans mit Landschaftsplan im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
integriertem Grünordnungsplan Nr. XXIV Sondergebiet „Fahrzeugentwicklungszentrum“, Klardorf; 
hier: Frühzeitige Beteiligung der gemeindlichen Dienststellen, analog § 4 Abs. 1 BauGB 

         Abwägungsvorschlag zu den eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen                      Stand: 18.11.2025 

Seite 4 | 6 
 

 
 

Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Amtes 60 – Sachgebiet 
602 Fachstelle vorbeugender Brandschutz vom 12.05.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise des Amtes 60 – Sachgebiet 602 Fachstelle vorbeugender Brandschutz 
dienen zur Kenntnis. 
Es wird darauf hingewiesen, dass neben der „Richtlinie über die Flächen der Feuer-
wehr“ weitere Überlegungen bezüglich des Brandschutzes einbezogen werden soll-
ten. 
Die Tongrubenstraße muss für Feuerwehrfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 
16 t befahrbar sein. Da die im Geltungsbereich des Bebauungsplans getesteten Mo-
bilbagger ebenfalls über ein hohes Gewicht verfügen, ist davon auszugehen, dass 
dies gewährleistet ist. Die Vorgaben inkl. der Einschätzung werden in den Planun-
terlagen (Begründung des Bebauungsplans – Kapitel 8.14) ergänzt.  
 
Zusätzlich ist die Vorgabe von max. 10 min zwischen Eingang der Brandmeldung 
bis zum Eintreffen der gemeindlichen Feuerwehr zu berücksichtigen. Die freiwillige 
Feuerwehr Klardorf befindet sich in etwa 5 min Entfernung zum Betriebsstandort. 
Die Vorgaben inkl. der Einschätzung werden in den Planunterlagen (Begründung 
des Bebauungsplans – Kapitel 8.14) ergänzt. 
 
Es werden konkrete technische Vorgaben zur Löschwasserversorgung aufgeführt, 
die in den Planunterlagen (Begründung des Bebauungsplans – Kapitel 8.14) ergänzt 
werden. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Amtes 60 – Sachgebiet 602 Fachstelle vorbeugender Brandschutz zur 
Kenntnis. 
Er beschließt, dass die oben genannten Anpassungen/Änderungen in den Entwurf  
des Bebauungsplans eingearbeitet werden.  
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noch Amt 60 – Sachgebiet 602 Fachstelle vorbeugender Brand-
schutz vom 12.05.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Amtes 20 – Sachgebiet 
201 Erschließungswesen vom 14.05.2025 

Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise des Amtes 20 – Sachgebiet 201 Erschließungswesen dienen zur 
Kenntnis.  
Da erschließungsbeitragsrechtliche Belange in diesem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan nicht ersichtlich seien, wird keine Stellungnahme abgegeben. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Hinweise des 
Amtes 20 – Sachgebiet 201 Erschließungswesen zur Kenntnis. 
Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. 


